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1. Verordnung: Verbot der Verwendung von Stadielhalsbändern. 

1. ( ihr bisheriges Verhalten die sadtgemäße Ver-

1 

wendung des Stachelhalsbandes gewährleistet ist. 
Verordnung der Wiener Landesregierung (2) Personen, weldte bereits wegen einer 
vom 9. Jänner 1968, betreffend das )'erbot Übertretung des Tiersdtutzgesetzes bestraft wur
der Verwendung von Stachelhalsbandern. I den, sind von der Erteilung einer solchen Be-

. wiliigung ausgeschlossen. 
Auf Grund des § J des Tierschutzgesetzes, 1 ,_ 'd ''b d ,_ · 

LGBI f .. w· N 43'1949 . d F (3) Vor Entsme< ung u er ., Ansumen Ist 
. ur ien r. ' , in er assung · G .c d A · ''b d' E' 
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em utamren es mtstierarzres u er 1e 1g-
es an esgeserzes . ur w ien r. 1 , d B ·11· b · h 1 · d d nung es ewt igungswer ers e1nzu o en. 

wir veror net: 

§ 1 

Die Verwendung von Stachelhalsbändern für 
das Führen und Anhängen sowie für die Ab
ridltung und Dressur von Hunden ist verboten. 

§ 2 

Ober Ansuchen kann mit der Abrichtung von 
Hunden befaßten juristischen oder physischen 
Personen die Verwen<lung von Stachelhalsbän
dern für die „.Ai..brichtung von ungestümen Hun
den mit einer Ji.1indestschulterhöhe von 55 cm_ 
bewilligt werden. 

§ 3 

(1) Eine solche BewilHgung ist zu erteilen~ 
wenn in Ansei:iung der Person, bei juristisd1en 
Personen der zur Vertretung nach außen berufe
nen Organe und der mit der Abrichtung der 
llunde betrauten Personen~ im Hinblick auf ihre 
Ausbildung in der Hundeabridttung sowie auf 

s 4 
Die erteilte Bewilligung ist zu widerrufen, 

wenn die im § 3 genannten Voraussetzungen 
wegfallen oder die Stadtelhalsbänder in einer 
dem § 5 widerspredtenden Weise verwendet 
werden. 

s s 
(1) Die Verwendung von Stachelhalsbiindern 

darf nur in einem für die Abridtrung von Hun
den unbedingt notwendigen Ausmaß und ledig
lidt auf hiefür bestimmten Plätzen erfolgen. 

(2) Für die Abriditung von Hunden bestimmte 
Plätze sind soldte, weldte regelmäßig für der
artige Zwecke herangezogen werden. 

§ 6 

Übertretungen dieser Verordnung werden 
nadt § 4 des Tierschutzgesetzes geahndet. 

Der Landeshauptmann: 
LV. Slavik 
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